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Beschlussseite  zu TOP Ö6                                                                                                                            

Beschluss:

Nach Antrag,  jedoch  mit  folgendem  ergänzten  Satz 2 der Ziffer  1 des 

Referentenantrags:

Zur Unterzeichnung  wird  der Referent  für  Gesundheit  und  Umwelt

oder der 2. Bürgermeister  beauftragt.  


